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Die Seite des Direktors

In letzter Zeit wurde in den Medien viel
über Lobbying geschrieben. Wobei der Tenor
generell lautete, Lobbying sei eine eher
undurchsichtige Angelegenheit. Das mag in
vielen Fällen durchaus zutreffen. Der Haus­
eigentümerverband fühlt sich von einem sol­
chen Vorwurf aber nicht wirklich betroffen,
auch wenn «Bauwirtschaft und Immobilien»
hinter «Consulting und PR» als zweitstärkste
im Bundeshaus präsente Branchen genannt
werden. Nicht, dass wir in Abrede stellen,
stark präsent zu sein. Im Gegenteil, wir sind
stolz darauf und heben es gerne auch aus­
drücklich hervor.

Gemäss seinen Statuten nimmt der Haus­
eigentümerverband die Interessenvertretung
seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und
auf der gesetzgeberischen Stufe wahr. Er un­
terstützt alle Bestrebungen, die der Erhaltung
des Privateigentums und der breiten Streu­
ung des Haus­, Grund­ und Stockwerkeigen­
tums dienen. Der HEV betrachtet es also
nachgerade als seine primäre Aufgabe, Ein­
fluss auf die Gesetzgebung in allen das
Grund­ und Hauseigentum betreffenden
Fragen zu nehmen. Wie sonst könnte er
sein erklärtes Ziel besser erreichen und sei­
nen Mitgliedern besser dienen? Klar, bietet
er eine ganze Reihe von Dienstleistungen
und Hilfsmitteln an, welche den Hauseigen­
tümern bei der Lösung allfälliger spezifischer
Probleme helfen können. Er gestaltet Formu­
lare, schreibt Bücher, organisiert Seminare,
berät, verwaltet, vermittelt und und und …

Am liebsten wäre es ihm aber, wenn das
gar nicht nötig wäre, wenn die Lage so wäre,
dass Hauseigentümer nicht in allen mögli­
chen Bereichen ständig mit Problemen rech­
nen müssten. Davon sind wir aber Lichtjahre
entfernt und darum ist es essenziell, sich mit

Albert Leiser,
Direktor Haus­

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Legitime Interessenvertretung

Albert Leiser

allen Mitteln für eigentums­ und eigentü­
merfreundlichere Gesetze einzusetzen.

Das tut der Hauseigentümerverband denn
auch parlamentarisch und ausserparlamenta­
risch auf allen Ebenen, in den Gemeinden,
den Kantonen und dem Bund – offen und
ehrlich. Er unterstützt bei Wahlen daher Kan­
didaten derjenigen Parteien, die Verständnis
für seine Anliegen zeigen, und ist mittlerweile
auch durch Parteifunktionäre sowohl in sehr
vielen kommunalen und kantonalen Parla­
menten als auch in Bern vertreten. Er macht
keinen Hehl daraus, sich ständig um eine
weitere Verbesserung seines Beziehungs­
netzes zu bemühen und um seinen Einfluss
auf die einschlägige Gesetzgebung zu stär­
ken. Das ist er seinen Mitgliedern schuldig.

Nicht nur ist er das seinen Mitgliedern
schuldig, er erfüllt damit einen Verfassungs­
auftrag, garantiert diese doch das Eigentum
und sieht die Förderung des Wohneigentums
vor. ■



Suchen Sie einen Käufer für Ihre Immobilie? Seit über 125 Jahren bieten wir
Sicherheit und schaffen Vertrauen beim Verkauf von Immobilien. Ob
Eigentumswohnung, Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, ob Gewerbeimmobilie
oder Bauland: Setzen Sie auf unser weitgespanntes Beziehungsnetz und nutzen

Sie unsere Fachkompetenz, von der Preisfestlegung bis zur
Abwicklung der Grundstückgewinnsteuer. freuen sich auf Ihre
Kontaktnahme.

Wir verkaufen für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 86 Fax 044 487 17 83 roger.kuhn@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Roger Kuhn und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 86
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Statistik

Stetige Zunahme
der Wohneigentumsquote
Die Wohneigentumsquote* ist in der Schweiz seit 1970 von
28,5% auf 37,2% (2012, neuere Zahlen sind noch nicht bekannt)
gestiegen. Im Kanton Zürich betrug sie 2012 29% und dürfte
seither noch etwas angestiegen sein.

2012 wohnten im Kanton Zürich: ■ 392813 Mieter/innen oder
Untermieter/innen

■ 43385 Genossenschafter/innen

■ 67786 Stockwerk­/
Wohnungseigentümer/innen

■ 115472 Eigentümer/innen
des Hauses

■ 13303 Andere Situation

■ 11529 Bewohnertyp unbekannt

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

N
id

w
al

de
n

N
eu

en
bu

rg

W
al

lis
Ju

ra

G
la

ru
s

A
pp

en
ze

ll
I.R

h.

A
ar

ga
u

O
bw

al
de

n
So

lo
th

ur
n

Th
ur

ga
u

A
pp

en
ze

ll
A

.R
h.

Ba
se

l­L
an

ds
ch

af
t

U
ri

Fr
ei

bu
rg

G
ra

ub
ün

de
n

Sc
hw

ei
z

Sc
ha

ff
ha

us
en Zu
g

Sc
hw

yz

Lu
ze

rn

St
.G

al
le

n

W
aa

dt

Te
ss

in

G
en

f
Ba

se
l­S

ta
dt

Be
rn

Zü
ric

h

Im nationalen Vergleich befindet sich der Kanton Zürich damit am unteren Rand.
Den prozentual höchsten Anteil an Wohneigentümern weist das Wallis mit 57,2% aus,
den tiefsten Basel­Stadt mit 14,9%. Das schweizerische Mittel beträgt 37,2%.

* Wohneigentumsquote: Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten Wohnungen
(Eigentümer/in des Hauses, Stockwerk­/Wohnungseigentümer/in) am Bestand der
bewohnten Wohnungen. Die Wohnungen, für welche der Bewohnertyp unbekannt ist,
wurden für die Berechnung der Quote nicht berücksichtigt.

Quelle: Bundesamt für Statistik
Grafiken: HEV Zürich



«Raum für Vertrauen
heisst für mich,
persönlich für Sie
da zu sein.»
Silvana Matt
Immobilienverwalterin mit eidg. Fachausweis

ImmoCorner AG

Immobilienverkauf
Immobilienbewirtschaftung

Silbernstrasse 10
8953 Dietikon
Telefon 043 343 70 00
www.immocorner.ch
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Drucksachenverkauf
Montag bis Freitag, 8.00–17.30 Uhr
Telefon 044 487 17 07
Online­Bestellungen: www.hev­zuerich.ch

Telefonische Rechtsberatung
Für Mitglieder unentgeltlich
Montag bis Freitag,
8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr
Telefon 044 487 17 17

Telefonische Bauberatung
Für Mitglieder unentgeltlich
Montag bis Freitag,
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Zürich • Basel • St.Gallen • Winterthur • Bern
Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000

www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch

8604 Hegnau-Zürich Zürcherstrasse 40–42
4132 Muttenz-Basel Grenzacherstrasse 31 • 9014 St.Gallen Fürstenlandstrasse 96
3400 Burgdorf-Bern Lyssachstrasse 124D • 8400 Winterthur St.Gallerstrasse 10

Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000
www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 3014

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch

GRÖSSTES COMPETENCE-
CENTER AUF ÜBER 200m2

Breitenacherstrasse
(vis à vis Bahnhof SZU Uitikon-Waldegg)
8142 Uitikon-Waldegg

www.benedetto.ch
benedetto@uitikon.ch
Tel. 044 405 70 00
Fax. 044 405 70 05

Wir sind für Sie da
Montag – Freitag 7.00 – 18.00
Samstag 9.00 – 14.00
oder nach Vereinbarung

Haustechnik installiert...

Samstag 9.00 – 14.00
oder nach Vereinbarung
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Unser Garten

oder auf dem Balkon grillieren. Aber auch
für ihn gilt, dass auf die Nachbarn Rücksicht
zu nehmen ist. Ein gänzliches Verbot zum
Grillieren ist wohl nicht zulässig.

Nach all diesen Hinweisen auf die not­
wendige Rücksichtnahme erscheint ein Ap­

pell an ein Quäntchen Toleranz angebracht.
Nachtruhe sollte nicht mit Grabesstille ver­
wechselt werden, und wenn man einmal
riecht, dass der Nachbar nicht Veganer ist,
sollte das keine Weltuntergangsstimmung
heraufbeschwören. ■

Die Beratungsstelle für Brandverhütung BfB empfiehlt:

Vorsichtsmassnahmen für den Holzkohlegrill
• Den Grill so stellen, dass er einen festen Stand hat. Grillieren Sie nur im Freien.
• Als Anzündehilfe einen Anzündekamin verwenden (Fachhandel).

Niemals Benzin oder Brennsprit einsetzen: Es besteht Explosionsgefahr.
• Asche mindestens 48 Stunden ausglühen lassen oder gut wässern und in einem feuer­

sicheren Behälter entsorgen.

Vorsichtsmassnahmen für den Gasgrill
• Den Grill so stellen, dass er einen festen Stand hat. Grillieren Sie nur im Freien.
• Prüfen Sie regelmässig, ob die Gasleitungen noch dicht sind: Leitungen mit Seifen­

wasser bestreichen. Blasen weisen auf undichte Stellen hin.
• Bei Gasgeruch das Ventil sofort schliessen.
• In der Nähe eines Gasgrills besteht ein striktes Rauchverbot.

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt im Rahmen einer gemeinsam
mit einer Reihe weiterer Bundesstellen und dem Schweizerischen Versiche-
rungsverband lancierten Kampagne (www.cheminfo.ch):
Vorsicht beim Umgang mit Anzündhilfen
Die Handhabung von Anzündhilfen ist nicht ganz ungefährlich. Bei flüssigen
Grillanzündern ist erhöhte Vorsicht geboten, insbesondere wenn Kinder mit dabei sind.
Bei Einnahme besteht das Risiko, dass diese Flüssigkeiten beim Trinken oder Erbrechen
in die Atemwege gelangen und zu einer chemischen Lungenentzündung führen.
Symptome sind starker (Reiz­)Husten, Würgen und evtl. Atemnot, Rasselgeräusche
oder «pfeifendes Atmen». In Einzelfällen kann es zu tödlichen Komplikationen
kommen. Daher vor Gebrauch immer auf das Gefahrensymbol auf der Etikette achten
und die Sicherheits­ und Gebrauchshinweise gründlich lesen und befolgen.
Völlig ungeeignet ist Brennspiritus, um einen Grill in Gang zu bringen. Dieser Brand­
beschleuniger kann verpuffen und explodieren.

So schützen Sie Ihre Gesundheit und die Umwelt
• Flüssige Grillanzünder sofort nach Gebrauch sicher verschliessen und nicht achtlos

herumliegen lassen.
• Produkte so lagern, dass Kinder keinen Zugriff haben

(empfohlene Aufbewahrung höher als 160 cm und in abgeschlossenen Schränken).
• Gefahrensymbole und Sicherheitshinweise auf der Etikette beachten.
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Unser Garten

Der warme und trockene Frühling hat sicher den einen oder anderen längst zum
Grillieren ins Freie gelockt. Und sonst gibt es hoffentlich den ganzen Sommer über eine
Menge Gelegenheiten, das nachzuholen.

Grillsaison
Ob Eigentümer oder Mieter: Nachbarstreit vermeiden

po. Laut Art. 684 des Zivilgesetzbuchs
sind übermässige Immissionen aller Art un­
tersagt. Das bedeutet, dass man als Nachbar
mit gewissen Einwirkungen leben muss.
Bei der Beurteilung, was als übermässig
gilt, besteht allerdings ein erheblicher
Spielraum und die räumlichen Verhältnisse
bei den betroffenen Grundstücken können
eine Rolle spielen. Zweifellos kann man
sich zu Recht wehren, wenn man wegen
von grillierenden Nachbarn verursachten
Funken, Rauch und Gestank nächtelang
die Fenster nicht offen lassen kann. Be­
mühen Sie sich beim Grillieren also darum,

lästige Dünste und herumfliegende Kohle­
oder Holzpartikel bzw. Feuerfunken mög­
lichst zu vermeiden.

Es hilft beispielsweise, wenn man einen
abdeckbaren elektrischen oder gasbetriebe­
nen Grill verwendet, besonders fetthaltige
Fleisch­ oder Wurstwaren in Alufolie grillt
und mit Ölmarinaden zurückhaltend umgeht.

Übrigens gelten die Regeln über die
Nachtruhe auch im Sommer. In den meisten
Gemeinden beginnt diese um 22.00 Uhr.
Nachher ist die Verursachung von Lärm zu
unterlassen. Dazu können durchaus auch
«angeregte» Gespräche und «fröhliches»

Lachen gehören.
Und nicht verges­
sen: Selbst wenn
man die Party in
die Wohnung ver­
legt, ist auf Zimmer­
lautstärke zu ach­
ten. D.h. Gespräche
dürfen in anderen
Wohnungen nicht
gehört werden.

Obige Ausfüh­
rungen gelten so­
wohl für Eigentü­
mer als auch für
Mieter. Sofern der
Mietvertrag keine
Einschränkungen
vorsieht, darf der
Mieter im Garten

Lachen gehören. 
Und nicht verges­
sen: Selbst wenn 
man die Party in 
die Wohnung ver­
legt, ist auf Zimmer­
lautstärke zu ach­
ten. D.h. Gespräche 
dürfen in anderen 
Wohnungen nicht 
gehört werden. 

rungen gelten so­
wohl für Eigentü­
mer als auch für 
Mieter. Sofern der 
Mietvertrag keine 
Einschränkungen 
vorsieht, darf der 
Mieter im Garten 
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Der Eigentümer von solchen Kleingewäs­
sern (Swimmingpool, Schwimmteich, Biotop,
etc.) muss also dafür sorgen, dass bei bestim­
mungsgemässem Gebrauch keine Gefähr­
dung von seinem Werk ausgeht. Wenn je­
doch ein zweckwidriger Gebrauch durch z.B.
Kinder voraussehbar ist, kann der Eigentümer
für diesen Schaden haftbar gemacht werden,
sofern er diesbezüglich keine entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Des­
halb sind spezielle Schutzmassnahmen an­
gebracht, wenn zu rechnen ist, dass sich
Kinder in der Nähe des Kleingewässers auf­
halten könnten. ■
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Hauswartungen
Liegenschaftenservice

Scherrstrasse 3
8006 Zürich
044 350 64 64
info@casarep.ch

Egg ZH Rüschlikon Winterthur Rapperswil SG

Video
www.casarep.ch

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen

Baden ohne Sorgen
Neben der Haftung für Schäden, die aufgrund einer fehlerhaften
Anlage oder mangelhaften Unterhalts auftreten, haben Eigentümer von
Biotopen oder Swimmingpools zu sorgen, dass spezielle Schutzmass-
nahmen angebracht werden, damit Kinder keinen direkten Zugang zu
diesen Wasserbecken haben.

Wie die vergangenen Jahre zei­
gen, haben wir fast jedes Jahr eine
Hitzeperiode. Bei solchen Witte­
rungsbedingungen können sich
einige Eigentümer vorstellen, einen
Swimmingpool zu haben. Doch mit
der Installation eines Schwimmba­
des sind auch Pflichten verbunden.
Gemäss der Beratungsstelle für Un­
fallverhütung (bfu) ertrinken jedes
Jahr ca. 5 bis 10 Kinder zwischen
einem bis vier Jahren in Kleinge­
wässern.

Ohne besonders darauf hinzu­
weisen, sollte es selbstverständlich
sein, dass bei einem Aufenthalt an derartigen
Gewässern Kleinkinder von Erwachsenen
beaufsichtigt werden. Bei Nichtbenutzung
des Swimmingpools schützt eine solide Ab­
deckung vor möglichen Unfällen. Jedenfalls
sollte die Bedienung der Schwimmbadabde­
ckung so eingerichtet werden, damit Sicht­
kontakt zum Pool besteht und deren Betäti­
gung aus Sicherheitsgründen mittels eines
Schlüssels oder Tippschalters erfolgt. Nur bei
Beachtung der oben erwähnten Punkte kann
gewährleistet werden, dass derjenige, der die
Schwimmbadabdeckung bedient, auch die
entsprechende Kontrolle wahrnehmen kann.

Zwar gibt es eigentlich im Baubewilli­
gungsverfahren keine Vorschriften für Sicher­
heitsvorkehrungen oder für Absturzsicherun­
gen bei Swimmingpools oder anderen

Kleingewässern. Doch verlangen
gewisse Gemeinden, dass das
Grundstück um den Swimmingpool
ausreichend eingezäunt ist.

Gemäss Gesetz haftet der Eigen­
tümer eines Gebäudes oder eines
anderen Werkes (z.B. Swimming­
pool, Biotop) für Schäden, die in­
folge fehlerhafter Anlage oder
mangelhaften Unterhalts verur­
sacht werden. Diese Werkeigentü­
merhaftung gilt als strenge Haf­
tung, weil das Verschulden des
Eigentümers keine Haftungsvoraus­
setzung darstellt und die persönli­

che Situation des Haftpflichtigen keine Rolle
spielt.

Rechtlich gilt ein Werk als mangelhaft,
wenn es für den Gebrauch, zu dem es be­
stimmt ist, keine genügende Sicherheit bietet.
Sofern der Werkeigentümer nachweisen
kann, dass er bei der Erstellung und beim
Unterhalt alle objektiv erforderlichen und
zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen getrof­
fen hat, kann ihm die Haftung nicht ange­
lastet werden. Doch in diesem Zusammen­
hang stellt sich die Frage, was zumutbar ist.
Als zumutbar gilt, wenn die Beseitigung all­
fälliger Mängel oder das Anbringen von Si­
cherheitsvorkehrungen technisch möglich ist
und deren Kosten in einem vernünftigen
Verhältnis zum Schutzinteresse der Benützer
und zum Zweck des Werkes stehen.

lic. iur.
Harald Solenthaler,
Rechtsanwalt,
Rechtsberatung
und Prozessführung,
HEV Zürich
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… macht Ihr Haus trocken!

Nasse Wände?
Feuchte Keller?
Das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein.

70.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Wir gehen systematisch vor –
von der Analyse bis zur Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wertsteigerung
Ihrer Immobilie. Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!

Hürlimann Bautenschutz AG
Tel. 052 / 346.26.26

www.huerlimann-bautenschutz.ch oder www.isotec.ch
Am Dorfbach 40 • CH-8308 Illnau

BRUNNER KÜCHEN AG 5618 Bettwil Tel. 056 676 70 70 www.brunner-kuechen.ch
Grosse Ausstellung mit über 30 Küchen in Bettwil und in der Baumesse Emmenbrücke

D i e e c h t e S c h w e i z e r K ü c h e

Teil- oder Gesamtsanierung? Neubau oder Renovation? Garantiefall oder nicht?
Wir begleiten Sie vom Spatenstich bis zur Bauabrechnung und stehen Ihnen als
Bau-Manager oder Treuhänder zur Seite. In Gummistiefeln bei Wind und Wetter
genauso wie am Schreibtisch.

Wir renovieren für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 18 10 Fax 044 487 18 20 giorgo.giani@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Giorgio Giani und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 18 10

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.



Lenzlinger Söhne AG
Grossrietstrasse 7, 8606 Nänikon/Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Metallbau
Stahlbau
Glasbau

Adliswil

4½- bis 5½-Zimmer-Einfamilienhaus
in einem sonnigen und ruhigen Wohnquartier ohne Durchgangs-
verkehr, einseitig angebaut. NF ca. 108 m², offene Küche (Baujahr 2010),
neue Gasheizung im Jahr 2013, Grundstücksfläche 341 m².
Verhandlungspreis Fr. 880000.–.

Binz

6½-Zimmer-Einfamilienhaus
mit Baulandreserve
unmittelbar angrenzend an das Naherholungsgebiet an erhöhter und
sonniger Lage in der Gemeinde Maur. Freistehendes Einfamilienhaus mit
Baulandreserve, Grundstücksfläche 3433 m². Bauzone W1
(1-geschossige Wohnzone), teilweise Waldabstandsgebiet.
Verhandlungspreis Fr. 3325000.–.

Birmensdorf

5½-Zimmer-Dach-Maisonettewohnung
an bevorzugter, kinderfreundlicher und ruhiger Lage. Baujahr 1999,
1. und 2. Dachgeschoss, NWF ca. 127 m², Wohn-/Esszimmer mit Ausgang
auf Loggia, eigene Waschküche (in der Wohnung), sep. Kellerraum im UG,
Verhandlungspreis Fr. 750000.– inkl. 2 Autoeinstellplätze in UN-Garage.

Uster

4½-Zimmer-Einfamilienhaus
an einer nicht durchgehenden Privatstrasse mit schöner südwestseitiger
Hanglage, unverbaubare Fernsicht, innert wenigen Fahrminuten im Zentrum,
grosser schöner Wohn- und Essbereich, moderne Küche, Sauna im Bade-
zimmer, charmante Dachzimmer, Baujahr 1987, Grundstücksfläche 459 m²,
grosser Autounterstand mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten für 2–3 Fahrzeuge,
Verhandlungspreis Fr. 1200000.–.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch.



Tel. 044 715 21 20
www.malerfeurer.ch

Die Zukunft hat
bei uns Tradition.
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wie «Luegit vo Bärg und Tal» oder
ein Medley aus zeitlosen Schweizer
Hits wie den «Schatz am schöne
Zürisee», «s’Margritli» oder «Gil­
berte de Courgenay» sorgen für gute
Laune.

. . .und Fussball
Doch das Publikum erlebt nicht

nur Hackbrett­Highlights, denn
gleichzeitig startet in Brasilien auch
die Fussballweltmeisterschaft. Dieser
Umstand inspiriert die Fussballfans
im Orchester, immer wieder einmal
lateinamerikanische Melodien und
Rhythmen ins Programm zu schmug­
geln.

Daraus ergibt sich ein reizvolles
Gegenspiel von Zäuerli und Samba,
Talerschwingen und Ballakrobatik,
Fahnenschwingen und Fahnen­
schwenken. ■

Vielseitiger Stargast
Als Kind sah Nicolas Senn ein Konzert
der Appenzeller Streichmusik Alder­
buebe und war sofort vom Hack­
brett fasziniert. Inzwischen ist er mit
seinem Hackbrett schon in Asien,
Amerika, im Nahen Osten und in
Afrika aufgetreten.

Seit 2012 moderiert er die Fernsehsendung «Potz­
musig» sowie die grosse Live­Gala «Viva Volksmusik»
auf SRF1.
Der vielseitige Ostschweizer zeigt an seinen Kon­
zerten, dass auf dem Hackbrett von Appenzeller
Musik über Klassik, Jazz und Rock alles möglich
ist. Dabei lässt er sich immer wieder auf grenzüber­
schreitende Projekte ein: Er war drei Jahre mit
dem Rapper Bligg auf Tournee, spielte mit der
Swiss Army Band am Basel Tattoo und tritt jetzt
zusammen mit dem Musikverein Harmonie Alt­
stetten auf.

Vielseitiger Stargast
Als Kind sah Nicolas Senn ein Konzert 
der Appenzeller Streichmusik Alder­
buebe und war sofort vom Hack­
brett fasziniert. Inzwischen ist er mit 
seinem Hackbrett schon in Asien, 
Amerika, im Nahen Osten und in 
Afrika aufgetreten.

Seit 2012 moderiert er die Fernsehsendung «Potz­
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Setzen sich die Verfechter der Schweizer Volksmusik mit dem Hackbrettmeister oder
die Anhänger von König Fussball mit ihren Sambarhythmen durch oder gibt es gar eine
musikalische Versöhnung der Fraktionen? Besuchen Sie das Frühlingskonzert des
Musikvereins Harmonie Altstetten und lassen Sie sich überraschen! Als Mitglied des HEV
Zürich kommen Sie besonders günstig in den Genuss dieses musikalischen Abends,
denn Sie erhalten satte 33% Rabatt auf den Eintrittspreis!

Potz Schwiiz, Hopp Musig!
Was passiert, wenn der Musikverein Harmonie Altstetten den bekannten
Hackbrettvirtuosen Nicolas Senn einlädt, den Fussballfans unter den
Musikanten der Sinn aber eher nach südamerikanischen Rhythmen steht,
weil an diesem Wochenende die Weltmeisterschaft in Brasilien beginnt?

In diesem viel versprechenden Span­
nungsfeld zwischen Appenzell und Fussball
findet das diesjährige Frühlingskonzert
des Musikvereins Harmonie Altstetten am
14. Juni statt. Mit Nicolas Senn und seinem
Hackbrett ist natürlich auch die thematische
Stossrichtung für das Konzert definiert: das
Appenzellerland und seine reiche musikali­
sche Tradition.

Appenzell . . .
Neben typischen Appenzeller Stücken

wie lüpfigen Hackbrettklängen oder einem

Zäuerli steht auch eine eigens für die­
ses Konzert arrangierte Version von «Min
Vatter isch en Appenzeller» auf dem Pro­
gramm. Im «Appezöller Potpourri» bril­
liert Nicolas Senn zur Blasorchesterbeglei­
tung auf seinem Hackbrett, und Klassiker

Das Wichtigste in Kürze
Musikverein Harmonie Altstetten:
Potz Schwiiz, Hopp Musig!
Samstag, 14. Juni 2014, 20 Uhr
(kulinarisches Angebot ab 18 Uhr)
Üdiker­Huus, Zürcherstrasse 61,
8142 Uitikon
Eintritt für Mitglieder HEV Zürich
CHF 20.–, Kinder CHF 15.–
Vorverkauf ab Mai unter
www.mha.ch/vorverkauf oder
077 483 82 33 (Di, Mi, Fr 18–19 Uhr)
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Zum Titelbild

sers anpassen. Das Ustermer Kunstwerk
zeigt fast symbolhaft, was Holz im Aus­
senraum besonders kann: eine überzeugen­
de Brücke schlagen zwischen der Natur und
dem gebauten Raum.

Holzroste sind einer der grossen Renner
im Gartenbereich. Geeignete Holzarten für
Roste im Aussenbereich sind zum Beispiel
Robinie, Eiche, Edelkastanie; Lärche und
Douglasie kommen am häufigsten zum Zug.
Wer Bretter mit einem qualitativ hochwer­
tigen Schnitt wählt, erspart sich Ärger mit

Verformungen und Splittern. Und wer dafür
sorgt, dass der Holzrost auf eine saubere Un­
terkonstruktion zu liegen kommt, die stehen­
des Wasser von den Dielen fernhält, hat schon
einmal die Grundlage gelegt für eine dauer­
hafte Anlage seines Rostes. Das lebendige
Material zeigt mit der Zeit Spuren des Alters.
Insbesondere tragen alle unbehandelten Höl­
zer mit den Jahren eine silbergraue Patina,
ohne dass das Holz deswegen unbrauchbar
würde. Tatsache ist jedoch: Holz verändert
sich und baut sich unter Wind und Wetter
auch ganz langsam ab. Hölzer, die nicht ge­
rade aus Übersee kommen, sind über ihre
ganze Lebensdauer hinweg nachhaltiger als
andere Lösungen – auch im Rückbau. Mehr
Infos erhalten Sie unter www.lignum.ch. ■

Michael Meuter,
Lignum Holzwirtschaft Schweiz,

Zürich

Terrassenrost für ein Einfamilienhaus in Oberkirch. Weisstanne druckimprägniert
KDS Braun, Aufnahme nach fünf Jahren ohne Nachbehandlung.

Bild Guido Thalmann, Willisau/LIGNUM

sers anpassen. Das Ustermer Kunstwerk 
zeigt fast symbolhaft, was Holz im Aus­
senraum besonders kann: eine überzeugen­
de Brücke schlagen zwischen der Natur und 
dem gebauten Raum.

im Gartenbereich. Geeignete Holzarten für 
Roste im Aussenbereich sind zum Beispiel 
Robinie, Eiche, Edelkastanie; Lärche und 
Douglasie kommen am häufigsten zum Zug. 
Wer Bretter mit einem qualitativ hochwer­
tigen Schnitt wählt, erspart sich Ärger mit 

Gartenanlage mit einem Touch Asien,
Hägendorf. Das Spiel von Terrassen,
Treppen und Zwischenböden unterstreicht
die Hanglage des Hauses. Strassenseitig
bildet eine Sichtschutzwand den Ab­
schluss. Das Holz hat mit der Zeit einen
silbergrauen Farbton angenommen.

Bild Peter Studer, Hägendorf/LIGNUM
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Brücke zwischen
Haus und Natur

Zu den Werken, welche den öffentlichen
Park auf dem Zellweger­Luwa­Gelände in
Uster prägen, gehört die überraschende
Holzbrücke ‹Drift Structure› des japanischen
Künstlers Tadashi Kawamata. Das zufällig
wirkende Gefüge aus Lärchenholzbrettern
führt über einen Weiher. Das Gewässer war
ursprünglich als Wasserspeicher angelegt
worden, um Maschinen anzutreiben. Auf den
ersten Blick erinnert die Brücke an eine
Schwemmholzansammlung oder einen Bi­
berdamm; die organisch gekrümmte Form,
welche die Fliessrichtung des Gewässers an­
zeigt, unterstützt diesen Eindruck noch. Die
ganze Konstruktion schwimmt und kann sich
so dem wechselnden Pegelstand des Gewäs­

Tadashi Kawamata: ‹Drift Structure›, Uster.
Bild Michael Meuter, Zürich/LIGNUM
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Wem gehört der Privatparkplatz?
Parkplätze im Freien können nicht Gegenstand eines Sonderrechts
sein, doch kann daran ein Sondernutzungsrecht begründet und entwe-
der den Stockwerkeigentümern persönlich zugeordnet oder aber an
Stockwerkeinheiten gebunden werden. Wie ein Urteil des Bundesge-
richts zeigt, ist die Unterscheidung von Bedeutung, falls es zur Pfän-
dung einer Eigentumswohnung kommt.

Zu beurteilen war in Lausanne
der Fall einer Eigentümerin zahlrei­
cher Stockwerkeinheiten mit ent­
sprechenden besonderen Benut­
zungsrechten an Parkplätzen. Eine
Bank leitete gegen die Eigentümerin
Betreibungen auf Pfandverwertung
ein. Das Betreibungsamt führte in
den Lastenverzeichnissen beim Be­
schrieb der Grundstücke jeweils ein
ausschliessliches Benützungsrecht
an einem oder zwei Parkplätzen zu
Gunsten der fünf Stockwerkeinhei­
ten gemäss Reglement der Stock­
werkeigentümergemeinschaft an. Die Eigen­
tümerin reichte hierauf eine sogenannte
Lastenbereinigungsklage ein und verlangte
die Feststellung, dass die in den Lastenver­
zeichnissen den einzelnen Grundstücken zu­
geteilten besonderen Benutzungsrechte an
den Parkplätzen von der Pfandhaft nicht
mitumfasst sind und dass diese besonderen
Benutzungsrechte nicht zusammen mit den
Grundstücken versteigert werden dürfen.
Beide kantonalen Instanzen wiesen die Klage
ab, und das Bundesgericht hat die von der
Klägerin dagegen eingereichte Berufung ein­
stimmig abgewiesen.

Zu beantworten war die Frage, ob das
besondere Nutzungsrecht an den Parkplätzen
vom Grundpfandrecht erfasst wird, das auf
den Stockwerkeinheiten lastet, und in die

Grundpfandverwertung einbezogen
werden kann oder ob das besondere
Nutzungsrecht der Eigentümerin per­
sönlich zusteht. Die Parkplätze im
Freien können nicht Gegenstand
eines Sonderrechts sein, da es zwin­
gend um gemeinschaftliche Teile
handelt (Art. 712b Abs. 2 Ziff. 1 Zi­
vilgesetzbuch). Im Reglement kön­
nen aber einzelnen Stockwerkeigen­
tümern besondere Nutzungsrechte
an nicht zu Sonderrecht zugewiese­
nen Miteigentumsanteilen einge­
räumt werden (BGE 122 III 145 E. 3b

S. 147). Diese Nutzungsrechte können ent­
weder einem Stockwerkeigentümer persön­
lich zugeordnet werden oder aber an eine
Stockwerkeinheit gebunden werden. Beides
ist laut dem Urteil aus Lausanne zulässig.

Aus den Unterlagen im Zusammenhang
mit der Begründung des Stockwerkeigentums
kann nach Auffassung des Bundesgerichts
nicht abschliessend ermittelt werden, ob die
Parkplätze mit den berechtigten Personen oder
mit den Stockwerkeinheiten der berechtigten
Personen verbunden werden sollten. Einige
Jahre später wurde im Zusammenhang mit der
Erhöhung der Zahl der Parkplätze festgehalten,
auch für diese Parkplätze bestehe ein aus­
schliessliches Benutzungsrecht für die Erwerber
eines solchen Rechtes. Weiter wurde auf eine
Bestimmung des Reglements verwiesen, die

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich

Weitsicht heisst für uns: Bauwerke zu schaffen, die heute wie

morgen höchsten Anforderungen gerecht werden. Seit über

100 Jahren. +41 44 929 61 61, www.gadola-bau.ch

Fassaden | Hochbau | Tiefbau | Erdwärmesonden | Immobilien

Weit-
sicht
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Schwierigkeit wäre zu vermeiden gewesen,
wenn nicht die Eigentümerin, sondern die
Stockwerkeigentümerschaft die Besucherpark­
plätze behalten hätte. Es bleibt indessen aus
Sicht des Bundesgerichts dabei, dass die Stock­
werkeigentümerversammlung die ihr unter­
breitete vollständig ausgefüllte Parkplatzliste
einstimmig genehmigt hat und die Parkplätze
entsprechend Art. 12 lit. c des Reglements den

einzelnen Stockwerken zugeordnet und in der
Folge dem Grundbuchamt eingereicht hat.
Dies ist entscheidend. Es ist Sache der Stock­
werkeigentümerversammlung bzw. der Eigen­
tümerin, den Mangel der fehlenden rechtli­
chen Sicherung der Besucherparkplätze wenn
möglich zu korrigieren oder zumindest dafür
zu sorgen, dass seitens von Dritterwerbern
kein guter Glaube entstehen kann. ■
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Die Eigentumswohnung

Rochaden im Kantonsrat
Antoine Berger (FDP), Astrid Furrer (FDP), Margrit Haller (SVP) und Sonja Ruoff­Frenkel,
Leiterin der Rechtsabteilung des HEV Aargau in Baden (FDP), rücken für die zurückge­
tretenen Roger Bartholdi (SVP), Max Clerici, Vorstand HEV Kanton Zürich, Vorstand HEV
Horgen (FDP), Urs Lauffer (FDP) und Hans­Peter Portmann (FDP) in den Zürcher Kan­
tonsrat nach.
Der HEV Kanton Zürich gratuliert herzlich und freut sich auf gute Zusammenarbeit.
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wie folgt lautet: «Das Benutzungsrecht an den
im beigehefteten Situationsplan eingezeich­
neten 24 Parkplätzen steht ausschliesslich den
Erwerbern des entsprechenden Benutzungs­
rechtes zu. Der Verwalter stellt und ergänzt
laufend eine Liste, aus der hervorgeht, welcher
Parkplatz zu welchem STWE­Grundstück ge­
hört. Sind alle Parkplätze zugeteilt, bildet die­
se Liste integrierenden Bestandteil des Regle­
mentes und ist diese Liste beim Grundbuchamt
vom Verwalter anzumelden. Soll die Liste
abgeändert werden, ist dies nur zulässig, wenn
die von einer Abänderung betroffenen Berech­
tigten zustimmen.»

Nach dieser Reglementsbestimmung hat
demnach der Verwalter eine Liste zu erstellen,
aus der hervorgeht, welcher Parkplatz zu wel­
cher Stockwerkeinheit gehört. Das kann laut
Urteil des Bundesgerichts «nicht anders ver­
standen werden, als dass die Parkplätze nicht
einzelnen Personen, sondern einzelnen Stock­
werkeinheiten zugeordnet werden sollten».
An einer früheren ordentlichen Stockwerk­
eigentümerversammlung war die Erhöhung
der Zahl der Parkplätze auf nunmehr 29 trak­
tandiert, der einstimmig zugestimmt wurde.
Ebenso einstimmig wurde die Parkplatzzutei­
lung genehmigt. Dabei wurde eine Liste erstellt
mit links der Grundbuch­Nr. der Stockwerk­
einheit, in der Mitte dem Namen des Eigen­
tümers und rechts der Parkplatznummer. Auch
wenn der Liste selber nicht entnommen wer­
den kann, ob die Parkplätze den Eigentümern
(mittlere Kolonne) oder den Stockwerkeinhei­
ten (linke Kolonne) zugeteilt werden sollten,
ergibt sich für das Bundesgericht aus der aus­
drücklichen Bestätigung des Wortlauts der
massgeblichen Reglementbestimmung ein­
deutig, dass die Parkplätze zu den STWE­
Grundstücken gehören. Bei der Anmerkung
der Benutzungsrechte im Grundbuch ging das
Grundbuchamt entsprechend dem Wortlaut
der Reglementbestimmung vor und verband

die Parkplätze mit den Stockwerkeinheiten
und nicht mit bestimmten Personen.

Streitpunkt Besucherparkplätze
Dagegen hatte die Eigentümerin unter an­

derem eingewendet, es sei ein Unsinn anzu­
nehmen, die Stockwerkeigentümer hätten
beschlossen, auch die 3 vorhandenen Besu­
cherparkplätze einzelnen Wohnungseinheiten
fest zuzuteilen. Ebenso sei es unsinnig, auf­
grund einer fehlerhaften Grundbuchanmel­
dung anzunehmen, es bestünden bei einer
Überbauung mit 34 Wohnungen nicht einmal
3 Besucherparkplätze. Es sei nicht vernünftig,
einen Besucherparkplatz, der aufgrund einer
behördlichen Auflage erstellt werden musste,
einer bestimmten Stockwerkeinheit zuzuteilen.

Gemäss Bundesgericht mag zutreffen, dass
die Baubewilligungsbehörde seinerzeit 3 Be­
sucherparkplätze verlangt hat und dass – wie
die Eigentümerin ausführt – die 3 Parkplätze
heute im Gelände mit «Besucher» gekenn­
zeichnet sind. Es mag auch zutreffen, dass
öffentlich­rechtlich angeordnete Besucher­
parkplätze ihren Charakter als solche auch
dann beibehalten, wenn sie privatrechtlich zu
einem Sondernutzungsrecht eines einzelnen
Stockwerkeigentümers oder einer Stockwerk­
einheit ausgestaltet werden. Es macht für die
Richter in Lausanne in diesem Zusammenhang
aber keinen Unterschied, ob die Besucherpark­
plätze einzelnen Personen oder einzelnen
Grundstücken zugeordnet worden sind. In
beiden Fällen können Schwierigkeiten entste­
hen, wenn um die Besucherparkplätze Streit
entsteht. Daran, dass die der Eigentümerin
zugeordneten 3 Besucherparkplätze nicht zu
ihrer freien Nutzung, sondern für die Be­
sucher bestimmt sind, ändert sich nichts,
wenn sie je einer ihr gehörenden Wohnung
zugeordnet werden. Diese Zweckbestimmung
könnte allenfalls einem gutgläubigen Erwer­
ber nicht entgegengehalten werden. Diese
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Dreimonatige Kündigungsfrist
Mietzinsänderungen nach Art. 269.a lit. b und e OR unter Berücksichtigung
– der Hypothekarzinsänderungen1

– der Teuerung des risikotragenden Kapitals2

– der Kostensteigerungen3

Diese Tabelle ist als Hilfsmittel zu verstehen. Sie kann eine individuelle Berechnung
einer Mietzinsanpassung im Streitfalle nicht ersetzen. Bei Mietverträgen mit beson-
deren Abmachungen, wie z.B. Index- oder Staffelmiete, gelangt diese Mietzinsge-
staltung während der festen Dauer nicht zur Anwendung.

Berechnet am 8. Mai 2014

1 Für die Mietzinsgestaltung nach der relativen Methode ist ein für die ganze Schweiz geltender Refe­
renzzinssatz massgebend. Dieser wird vierteljährlich neu berechnet und Anfang Juni wieder publiziert.
Es empfiehlt sich daher, mit der Berechnung allfälliger Mietzinsanpassungen bis nach diesem Datum
zuzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Änderung erscheint zurzeit allerdings als gering, so
dass wir davon absehen, diese Eventualität hier zu berücksichtigen.

2 40% der Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise. Für die Berechnung spielt es keine
Rolle, auf welcher Basis (1993/2000/2005) die Teuerung berechnet wird. Wir verwenden hier die
Basis 2000.

3 Verteuerung aller öffentlich­rechtlichen Abgaben und anderen Aufwendungen, die der Betrieb der
Liegenschaft mit sich bringt, z.B. Objektsteuern, Versicherungsprämien, Kehricht, Wasser, Abwasser,
Elektrisch für allgemeine Räume, usw.
– In der Regel wird eine Erhöhung des Mietzinses von 0,5 – 1% pro Jahr ohne konkreten Nachweis

möglich. Die diesbezügliche Praxis der Schlichtungsbehörden ist uneinheitlich
– Werden eine Mehrzahl der Betriebskosten neben dem Mietzins separat abgerechnet, so kann diese

Erfahrungszahl nicht angewendet werden. Eine Steigerung dieser Kosten gilt dann als mindestens
teilweise bereits in der Nebenkostenabrechnung berücksichtigt, so dass pauschal, d. h. ohne Beleg,
nur 0,25–0,5 % pro Jahr akzeptiert werden.

– Müssen die Kostensteigerungen belegt werden, so kann der Beweis nur durch Vergleich über einen
längeren Zeitraum hinaus erbracht werden. Der Durchschnitt mehrerer Jahre muss mit dem Durch­
schnitt der Kosten der Folgejahre verglichen werden. Die aus diesem Vergleich resultierende Steige­
rung ist es, die zu einer Erhöhung berechtigt. Einmalig hohe Kosten fallen so auf mehrere Jahre
verteilt ins Gewicht.

4 Massgebend für die Berechnung der Mietzinsanpassung ist der Zeitpunkt, an welchem die letzte
Mietzinsanpassung verschickt wurde oder ­ falls seit Vertragsabschluss noch keine Anpassung vorge­
nommen worden ist ­ der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. In dieser Tabelle wird davon ausgegan­
gen, dass die letzte Anpassung kurz nach Erscheinen unserer entsprechenden Tabelle auf den in der
ersten Spalte angeführten Termin ausgeführt wurde. Es empfiehlt sich, die erste Mietzinsanpassung
nach Vertragsabschluss individuell zu berechnen, bzw. berechnen zu lassen.
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Seminar/???Bezeichnung???

Grundlagen/Rechtliches
Prüfung der Sache und Mängelrüge/Beweislast/
Beweissicherung | Zeitpunkt der Instandstellung/
Nachträglich erkannte Mängel | Haftung/Haft­
pflichtversicherung | Normale Abnützung/über­
mässige Beanspruchung | Reparatur/Ersatz/Min­
derwert

Standard-Wohnungsabnahme
Vorbereitung | Durchführung

Sonderfälle
Estrich­/Kellerabteil nicht fertiggeräumt | Alter
Mieter will selber Schäden beheben | Mieter
nicht mehr auffindbar | Investitionen des Mie­
ters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers
Dispersions­/Öl­/Silikon­/Kunstharzmattfarben/
Tapeten/Verputz/Gips | Nikotin­/Feuchtigkeits­
schäden | Preiskalkulation/Schätzung | Ma­
lerkosten | Wann ausbessern, wann ganz neu
streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung
Erstellung | Durchsetzung | Auflösung des Kau­
tionskontos

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 270.–

Ehepaar:** CHF 440.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 310.–

Ehepaar:** CHF 520.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Die Wohnungsabnahme
Freitag, 5. September 2014, 8.00 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Sandra Heinemann | Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister, Betriebs-

ökonom FH | Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die Wohnungsabnahme»
vom 5. September 2014

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

Ihr Küchenbauer vom
Zürichsee

Auch am Samstag von
9–14 Uhr offen

Seit 1982

Einsiedlerstrasse 535

8810 Horgen

Telefon 044 718 17 50

www.fierz-küchen.ch

...das
Schlimmste
am Einbruch
ist das Gefühl
danach.

Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
CH-8048 Zürich
Tel. 044 434 10 10
www.quadragard.ch

45%
35%
10%
4%

Die Einbrecher kennen die
Schwachstellen an Ihrem Zuhause
– Sie jetzt auch!
Wir haben die Lösungen für Ihre
persönliche Sicherheit.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie
unsere unverbindliche Beratung.

kommen durch die
Garten- oder Balkontür

kommen durch ein
Fenster

bevorzugen eine
Eingangstür

steigen durch einen
Lichtschacht ein

Beugen Sie vor und sichern Sie
diese Schwachstellen:

Alle 8 Minuten wird in der
Schweiz eingebrochen und...



Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Postfach 38, 6313 Menzingen ZG

Unsere Produktionsbetriebe garantieren eine tadellose Qualität.
Abholung und Lieferung nach Absprache.

Informationen und Preislisten finden Sie auf www.bostadel.ch

Malerei
In unserem modern eingerichte-
ten Betrieb mit umweltgerechter
Entsorgung sind wir auf das Ab-
laugen, Grundieren und Spritzen
(Heissspritzverfahren) spezialisiert.

❱ Fensterläden
❱ Möbelstücke
❱ Gartenmöbel

Ernst Langenegger,
unser Betriebsleiter Malerei, berät Sie gerne.
Telefon 041 757 19 43, Fax 041 757 19 01
E-Mail: maler@bostadel.ch

Schreinerei
Wir sind spezialisiert auf die
Restaurierung von Stühlen mit
Jonc- oder Schnurgeflechten,
Möbelrestaurationen und Auf-
frischungen.

❱ Stühle flechten
❱ Möbelrestaurationen
❱ Serienarbeiten

Bruno Joller,
unser Betriebleiter Schreinerei, berät Sie gerne.
Telefon 041 757 19 80, Fax 041 757 19 02
E-Mail: schreiner@bostadel.ch
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Seminar/???Bezeichnung???Seminar/Workshop

Aus dem Seminarinhalt:
Wirtschaftliche Betrachtungsweise/
Renditefragen
Verschiedene Bewertungsmethoden | Beispiele

Anfangsmietzins, Mietzinsanpassung und
deren Anfechtung
Verschiedene Methoden | Formalitäten

Mietzinssenkungen
Wegen Änderung der Berechnungsgrundla­
gen | Wegen Mängeln am Mietobjekt

Spezialfälle
Indexierung/Staffelung | Mietzins bei Ablauf
Indexklausel/Staffelung | Probleme bei «Erneue­
rung» eines festen Vertrags

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Der Mietzins
Freitag, 22. August 2014, 8.15 bis 12.00 Uhr
Referenten: Arthur Flöss, dipl. Architekt FH, CAS II FH | Tiziano Winiger, lic. iur., MAS REM

| lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Der Mietzins»
vom 22. August 2014

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation
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Mietrecht

Das nichtige Koppelungsgeschäft
Ein Koppelungsgeschäft, das in Zusammenhang mit der Miete von
Wohn- oder Geschäftsräumen steht, ist nichtig, wenn der Abschluss
oder die Weiterführung des Mietvertrags davon abhängig gemacht wird
und der Mieter dabei gegenüber dem Vermieter oder einem Dritten
eine Verpflichtung übernimmt, die nicht unmittelbar mit dem Gebrauch
der Mietsache zusammenhängt (Art. 254 OR).

Diese Gesetzesnorm bean­
sprucht nur für die Miete von
Wohn­ oder Geschäftsräumen
Geltung, nicht jedoch für die
Miete von beweglichen Sachen
(z.B. Fahrzeug, TV­Gerät) oder
unbeweglichen Sachen, die nicht
Wohn­ oder Geschäftsräume
sind. Nach herrschender Lehre
handelt es sich bei dieser Bestim­
mung um zwingendes Recht, das
nicht wegbedungen werden
kann.

Voraussetzungen
Damit ein an den Mietvertrag gekoppel­

tes Rechtsgeschäft nichtig ist, müssen ku­
mulativ die folgenden zwei Voraussetzun­
gen vorliegen:
1. Der Abschluss oder die Weiterführung

des Mietvertrages wird vom Abschluss
des gekoppelten Rechtsgeschäftes ab-
hängig gemacht.
Der Mieter hat also nur die Wahl, entwe­
der das Mietobjekt zusammen mit dem
gekoppelten Rechtsgeschäft zu über­
nehmen oder gar nicht. Dies ist insbe­
sondere dann der Fall, wenn der Mieter
dem Vermieter ohne Gegenleistung eine
Vergütung (Handgeld, Schlüsselgeld)
leisten muss, um den Mietvertrag über­
haupt abschliessen zu können. Wenn der

Mieter dieses Handgeld dem Vor­
mieter bezahlen muss und der Ver­
mieter davon weiss und damit ein­
verstanden ist, handelt es sich
ebenfalls um ein nichtiges Koppe­
lungsgeschäft im Sinne von Art.
254 OR.
Ein nichtiges Koppelungsgeschäft
liegt dann vor, wenn der Mieter kein
oder nur wenig Interesse am gekop­
pelten Rechtsgeschäft hat und in
erster Linie den Mietvertrag ab­
schliessen oder weiterführen will.

Wenn er hingegen mit gleicher Intensität
den Mietvertrag und das gekoppelte
Rechtsgeschäft will, ist das Koppelungs­
geschäft nicht zum vornherein nichtig.
Eine in der Praxis häufig anzutreffende
Wohnungsmiete im Zusammenhang mit
dem Erwerb einer Eigentumswohnung
bei einer aus finanziellen Gründen hin­
ausgeschobenen Eigentumsübertragung
fällt nicht unter Art. 254 OR.

2. Der Mieter übernimmt gegenüber dem
Vermieter oder einem Dritten eine Ver-
pflichtung, die nicht unmittelbar mit
dem Gebrauch der Mietsache zusam-
menhängt.
Wenn das gekoppelte Geschäft keinen
sachlichen Zusammenhang mit dem
Mietvertrag hat, ist es nichtig im Sinne

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich
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von Art. 254 OR. Als Koppelungsge­
schäft gilt gemäss Art. 3 VMWG insbe­
sondere die Verpflichtung des Mieters,
die Mietsache, Möbel oder Aktien zu
kaufen oder einen Versicherungsvertrag
abzuschliessen. Die Verpflichtung, Wa­
ren zu kaufen oder abzunehmen, oder
die Verpflichtung, mit der Vermieterin,
die eine Versicherungsgesellschaft ist,
Versicherungsverträge abzuschliessen,
fallen also grundsätzlich unter Art. 3
VMWG. Solche Geschäfte sind aber nur
dann verboten und nichtig, wenn sie
dem Mieter aufgedrängt werden und
man von deren Abschluss den Mietver­
trag abhängig macht. Wenn der Mieter
die Wahl hat und wenn er am gekoppel­
ten Geschäft ein Eigeninteresse hat, so
ist das Koppelungsgeschäft nicht nichtig.
So ist eine Vereinbarung betreffend Kauf
von Möbeln des Vormieters zulässig,
wenn der Preis realistisch ist und der
Kauf nicht aufgedrängt wird.
Bei Bejahung eines sachlichen Zusam­
menhangs ist das Koppelungsgeschäft
ebenfalls zulässig, wie zum Beispiel,
wenn Wohn­ oder Geschäftsräume nur
zusammen mit Parkplätzen vermietet
werden, oder die Koppelung eines Miet­
vertrages mit einem Arbeitsvertrag,

wenn der Vermieter den Abschluss des
Hauswartvertrages als Bedingung für
den Abschluss des Mietvertrages vor­
gibt. Zulässig ist auch die Verpflichtung
des Mieters zum Abschluss einer Haft­
pflicht­ oder Glasbruchversicherung, so­
lange damit nicht ein Kontrahierungs­
zwang mit einem bestimmten Versicherer
verbunden wird.

Formelles und Wirkung der Nichtigkeit
Das Koppelungsgeschäft kann in einer

Zusatzvereinbarung geregelt oder auch im
Mietvertrag selber enthalten sein. Liegt ein
nichtiges Koppelungsgeschäft im Sinne
von Art. 254 OR vor, so ist nur das gekop­
pelte Geschäft nichtig, der Mietvertrag
bleibt wirksam und gültig. Der Mieter
kann sich jederzeit auf die Nichtigkeit beru­
fen, er ist an keine Frist gebunden. Rückfor­
derungen aus dem nichtigen Koppelungs­
geschäft verjähren innert eines Jahres
seit Entdeckung der Nichtigkeit, spätestens
mit Ablauf von zehn Jahren seit der Ent­
stehung des Anspruches (Art. 67 OR).

Eine Kündigung des Vermieters, die aus­
gesprochen wird, weil der Mieter das Kop­
pelungsgeschäft nicht erfüllt und sich auf
Art. 254 OR beruft, kann angefochten wer­
den (Art. 271a Abs. 1 lit.a OR). ■

Mietrecht



Seminar/Workshop

Aus dem Seminarinhalt:
Grundlagen
Erbengemeinschaft | Erbanspruch | Verfügbare
Quote | Testament | Erbvertrag | Schenkung |
Enterbung | Willensvollstreckung

Immobilien
Miete | Pacht | Nutzniessung | Wohnrecht |
Kauf | Schenkung | Erbvorbezug | Gewinn­
anteilsrecht | Stockwerkeigentum | Miteigen­
tum | Gesamteigentum

Steuern und Steuerplanung
Erbschafts­ und Schenkungssteuer | Grundstück­
gewinnsteuer | Einkommens­ und Vermögens­
steuer | Inventarverfahren inkl. Schwarzgeld |
Erbteilung | Steuerfallen | Immobiliengesell­
schaft | Steuerplanungsgrundmöglichkeiten

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang.

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Erbschaftsregelung für Hauseigentümer
Datum: Freitag, 19. September 2014, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Cornel Tanno, Rechtsanwalt, HEV Zürich | lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt,

HEV Zürich | lic. iur. Martin Byland, Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Anmeldung für Seminar/Workshop
Erbschaftsregelung für Hauseigentümer
vom 19. September 2014

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation



Bestellformular siehe Seite 328 Online­Bestellung unter www.hev­zuerich.ch

Zeit für die Heizkostenabrechnung

für Mitglieder für Nichtmitglieder

Nebenkosten/Heizkosten CHF 29.50 CHF 33.50
Thomas Oberle, HEV Schweiz, 5. überarbeitete
Auflage 2012, 176 Seiten; Artikel­Nr. 40098

Formular Heizkostenabrechnung CHF 3.00 CHF 4.50
Set à 2 Stück, Artikel­Nr. 20130

Man kann es kaum glauben, aber das Ende der rechnerischen Heizperiode
steht vor der Tür. Selbst wenn die Heizung noch nicht abgestellt worden sein
sollte, wird man sich um die Abrechnung kümmern müssen.

Die gravierendsten Folgen haben Fehler, die
schon beim Ausfüllen des Mietvertragsfor­
mulars passiert sind: schlimmstenfalls weit
in die Vergangenheit zurückreichende Rück­
forderungsansprüche von Mietern. Der Rat­
geber erklärt, wie die mietvertragliche Aus­
scheidung der Nebenkosten vorgenommen
werden soll, und bietet einen Überblick über
die verschiedenen Arten von Nebenkosten.
Welche Kosten darf man überhaupt neben
dem Mietzins verlangen? Wie soll man vor­
gehen, wenn die vereinbarte Regelung nicht
mehr befriedigt? Die Antworten auf solche
Fragen und vieles mehr sind in der Publika­
tion des HEV Schweiz enthalten.

Der zweite Teil des Buches widmet sich
den Heiz­ und Warmwasserkosten. Das Hei­
zen des Mietobjekts zählt zu den Pflichten
des Vermieters. Die Herstellung sowie die
Unterhaltung des zum vorausgesetzten Ge­
brauch tauglichen Zustands sind Bestandteil
der Gegenleistung für den vom Mieter bezahl­
ten Mietzins. Im Heizkostenteil sind zudem
nützliche Zahlenangaben enthalten, so z.B.
die prozentuale Verteilung der Heizungs­ und

Warmwasserkos­
ten auf die einzelnen
Monate, welche bei einem
Mieterwechsel während einer laufenden Ab­
rechnungsperiode von Bedeutung sind.

Die Verwendung des bewährten Heiz­
kostenabrechnungformulars des HEV Zürich
reduziert sodann das Fehlerpotenzial und er­
leichtert erst noch die Arbeit. ■

Warmwasserkos­
ten auf die einzelnen 
Monate, welche bei einem 
Mieterwechsel während einer laufenden Ab­
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Drucksachenverkauf



Bestellformular Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Artikel-Nr. Anzahl CHF CHF

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2013)

Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20100 Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN Übersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2013)
Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
inkl. Allg. Bedingungen (2007) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2012) 2.50 3.50

■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Zusatzvereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular (1.1.2011) Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter­Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1­seitig, Garnitur 3­fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4­seitig, Garnitur 3­fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme­Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2­fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2­fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (2012) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten

für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00

DrucksachenH V ZürichE

✁

Trend-Küchen
funktional

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

PFISTER KUCHEN
Turbenthal

NICOLE DIEM Lesebrillen sind erhältlich:

- in allen Apotheken und Drogerien (mit Pharmacode Galexis + Voigt)
- in unseren Filialen: MEILEN - RAPPERSWIL - WÄDENSWIL - HORGEN
und weiteren ausgewählten Optikfachgeschäften (siehe Webseite)
- in unserem Onlineshop: nicolediem.ch

NICOLE DIEM BRILLENMODEN
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Bergstrasse 121, 8704 Herrliberg, Tel. 044 991 66 99

Wir schätzen Ihre
Liegenschaft und
verkaufen sie zum
besten Preis!

Bürglipark Immobilien AG / 044 784 55 77
Sonnenrain 2, 8832 Wollerau
www.buerglipark.ch / info@buerglipark.ch

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT
Mitglied Schweizerische Maklerkammer SMK

Google Zürich
Brandschenkestrasse 110

8002 Zürich

Wir sichern
GooGle-

Mitarbeitenden u.a.
stets optiMal

vernetzte
arbeitsplätze.

Infos über Referenzobjekte:
elektro-compagnoni.ch



• Sonnen & Lamellenstoren

• Rollladen-Reparatur-Service

• Neuanfertigungen

Jetzer Storen GmbH
In der Wässeri 16, 8047 Zürich
Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
e-mail: jetzer-storen@bluewin.ch

Eggenberger Kaminfegerei GmbH
Heinz Eggenberger, eidg. dipl. Kaminfegermeister,
Feuerungskontrolleur und Feuerungsfachmann

Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Artikel-Nr. Anzahl CHF CHF

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs­Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2010) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20040B Mietzinsänderungsformular (blau, 1990) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2013) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00
Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht

(3. überarbeitete Auflage 2013) 40.00 45.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (überarbeitete Neuauflage 2011) 29.50 35.50
40055 Erben und Schenken (4. überarbeitete Neuauflage 2012) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (Neuauflage 2013) 25.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) Aktion bis 31.3.2014 89.00 104.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2011) 6.00 8.00
50006 Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2012) 169.00 199.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB­Stick (2012) 169.00 199.00
50008 Handbuch und USB­Stick zusammen 209.00 239.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2013/2014) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40050 Instandhalten, Erneuern, Umbauen (2013) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2013) 29.50 35.50
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (5. überarbeitete Auflage 2012) 29.50 33.50
40052 Praxis­Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2011) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40085 Stockwerkeigentum (2012) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 6.00 9.00
40088 Vermietung von Geschäftsräumen (2013) 27.50 32.50
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 21.00 26.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) 39.50 44.50
60006 Die geheimen Gärten von Zürich 55.00 66.90
60008 Die Blumen der Frauen 30.00 39.50

HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Zuzüglich Bearbeitungs­/Material­Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten. Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.­Nr.: E­Mail:

✁
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Unser Garten

Wenn Sie Anfang Mai in Ihren Garten
gehen, werden Sie sich vermutlich genau so
wie wir freuen, dass alle Pflanzen frisch und
gesund wachsen. Viele blühen bereits, ande­
re, wie etwa die Hosta, zeigen üppige Blatt­
horste, und die ersten Pfingstrosen verspre­
chen mit prallen Blütenknospen eine grosse
Farbenpracht, wenn da nicht die Angst vor
dem Regen wäre! – Sind nämlich die grossen
Blüten der Pfingstrosen offen, werden sie bei
Nässe schwer und drohen zu kippen. Auch
der etwas später blühende, stattliche Ritter­
sporn, die stolzen Malven oder etwa der fi­
ligrane Gewürzfenchel stehen oft nicht wie
erwünscht senkrecht im Beet, sondern neigen
sich dem Boden zu. Da hilft natürlich ein Stab
in die Mitte der Staude gesteckt und eine
Schnur darum gebunden beim Aufrichten,

aber sehr ästhetisch ist diese Lösung nicht.
Als junge Gartennovizin gefielen mir die

hohen Prachtstauden mit auffälligen Blüten
ganz besonders gut, und ich pflanzte wild
drauf los. Kein Wunder, wurden unsere ers­
ten fünfundzwanzig Rittersporne am steilen
Hang ein Opfer des ersten leichten Sturms.
Die ganze blaue Pracht war über Nacht da­
hin. Ein befreundeter Gärtnermeister empfahl
mir danach, zwischen die hohen Stauden
stützende Gehölze zu pflanzen. Das war ein
guter Rat, der allerdings wenig nützte, da die
Stauden sich nicht an die Vorschrift hielten
und sich nach einem nächsten Sturm auf die
benachbarten Gehölze legten und so liegen
blieben.

Es galt, eine andere Lösung zu finden: Da
ich mich vor allem von englischen Gärten

Birkenreisig als Stütze.
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Käfighaltung –
auch für Pflanzen
Ja, Sie haben richtig gelesen: In unserem
Garten werden Pflanzen in Käfigen gehalten und
dies, nachdem sogar die Elefanten im Zürcher
Zoo endlich ein tierfreundlicheres Gehege erhal-
ten haben. Wenn Sie uns allerdings im Juni,
wenn der Garten Hochsaison hat, besuchen
könnten, würden sie keine Käfige entdecken.
Im Frühling aber würden Sie staunen, wer da
alles gefangen gehalten wird.

Pitmuies
Doppelborder im Netz
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Frühjahr nicht aus, aber sie funktioniert und
verschwindet wie alle anderen Hilfsmittel sehr
schnell. Etwas schwieriger wird es, wenn eine
ganze Rabatte mit vielen hohen Stauden
gestützt werden soll. Eine einfache Lösung
habe ich in England, dem Land der prächtigen
Border, gesehen. Dort werden die ganzen
Beete mit einem grobmaschigen Netz aus
dem Fischereibedarf auf einer Höhe von 50
bis 120 cm (oder auch zweistöckig) überzo­
gen. Die Stauden wachsen ins Netz hinein
und haben fast keine Möglichkeit mehr um­
zufallen. Dies funktioniert aber nur, wenn die
Rabatte so dicht bepflanzt ist, dass Unkräu­
ter keine Chance haben, denn auch pflicht­
bewusste GärtnerInnen werden nicht unters
Netz kriechen, um zu jäten. Dass die «Netz­

haltung» klappt, habe ich oft beobachtet und
diese Lösung bewundert.

Nun, manchmal bin ich im Frühjahr nicht
diszipliniert genug, um allen Schützlingen
einen Käfig oder eine Stütze zu geben. Spä­
testens nach dem ersten heftigen Regen
erinnere ich mich an die guten Vorsätze und
eile mit Linkstakes oder anderen Hilfsmitteln
in den Garten, um zu retten, was zu retten
ist. Diese oder ähnliche Stäbe lassen sich tat­
sächlich nachträglich einbringen, aber der
Aufwand ist grösser, als wenn ich von Anfang
an daran gedacht hätte. Meistens werden
diese Notübungen Ende Mai nötig, wenn die
Pfingstrosen ihre schweren Blüten tragen.

Dann erinnere ich mich jeweils daran, dass
der so genannte «Chelsea­Schnitt», das Pin­

Linkstakes, Birkenreisig und Netz.
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inspirieren lasse, sah ich verschiedene Mög­
lichkeiten, wie man Pflanzen stützen könnte.
Die einfachste Lösung gefiel mir am besten:
Wenn nämlich im Winter die stark verzweig­
ten Birken geschnitten werden, werden die­
se Äste nicht etwa gehäckselt oder kompos­
tiert, sondern bis im Frühjahr gelagert.
Treiben dann die Stauden aus, werden die
Zweige als natürliche Stütze neben und in
die Stauden gesteckt. Diese wachsen in ihre
Stützen hinein und sind auch bei Sturm
standfest. Im Herbst, wenn die Stauden ein­
ziehen, werden Zweige, Laub und Stängel
entsorgt und kompostiert, eine billige und
zudem äusserst ökologische Lösung.

Mein Problem aber war damit nicht gelöst,
denn in unserem Garten wächst keine einzi­

ge Birke und andere Gehölze sind zu wenig
verzweigt oder müssen nicht geschnitten
werden. Glücklicherweise findet man in Fach­
geschäften verschiedene Pflanzenstützen, die
ebenfalls mit den Stauden in die Höhe wach­
sen, so beispielsweise die dunkelgrünen Rin­
ge der Firma Peacock, die an einem Stab
befestigt sind und im Lauf der Wachs­
tumsphase nach oben geschoben werden.
Sie sind für einzelne Pflanzen eine geeignete
Lösung und verschwinden während der Ve­
getationsphase im Blätterwald. Allerdings
sind diese Stützen eine eher teure Variante,
wenn ein ganzes Border Halt braucht. Ich
verwende sie (oder ähnliche Produkte von
anderen Produzenten) aber oft, da sich im
Lauf meiner Gärtnerinnenkarriere eine ganze

Kollektion angesammelt
hat und ich mich einfach
bedienen kann.

Sind die Pflanzen je­
doch sehr kräftig – wie
z. B. meine bevorzugte
Hortensie mit dem schö­
nen Namen «Annabelle»
– sind die Stäbe zu
schwach und fallen mit
dem Strauch zusammen
um. Da braucht es – laut
meinem Mann – einen in­
telligenten und prakti­
schen Handyman mit ge­
nialen Ideen, der um die
edle Annabelle einen «Kä­
fig» errichtet, welcher
stark genug ist. Die Hor­
tensie wächst seither in
einem grünen, von Pfäh­
len gehaltenen Drahtgit­
ter, das sie jeweils bald
überwächst, aber sich da­
bei anlehnt. Gerade ele­
gant sieht diese Lösung imDer Käfig für Annabelle.



HEV 5 | 2014334

Unser Garten

zieren, beispielsweise der hohen Herbstastern
fällig wird. Ist in England nämlich die be­
rühmte Chelsea Flower Show1 vorbei, eilen
die GärtnerInnen nach Hause und schnei­
den Phlox, Astern, Sonnenaugen, Dost und
viele andere später blühende Stauden etwa
um einen Drittel bis um die Hälfte zurück.
Dadurch verzweigen sich diese, wachsen
weniger hoch, werden standhafter und blü­
hen später.

Eine Erfindung der EngländerInnen ist
dies allerdings nicht, denn in Blumenge­
schäften, in denen Schnittblumen gezogen
werden, wird oft pinziert oder entspitzt,
um das Wachstum zurückzuhalten oder
um später kräftigere, vieltriebige Zweige
schneiden zu können. Auf diese Weise könn­

te man ohne Stützen, Käfige, Netze oder
Birkenzweige auskommen, aber wer den
Rittersporn oder die Pfingstrose entspitzt,
wird seine blauen Wunder erleben und in
der nächsten Saison lieber eine Stütze
einplanen! In diesem Jahr ist es vermut­
lich für den Käfigbau zu spät, aber üben
Sie sich doch im «Chelsea­Schnitt», nach­
dem Sie im Fernsehen die Bilder der Show
gesehen haben. ■

Barbara Scalabrin-Laube,
im Cottage Garten, Alten

Pitmuies. Das Netz ist bereit.

1 Die Chelsea Flower Show in London dauert
vom 20. bis 24. Mai 2014.



HEV 5 | 2014336

Von der Genossenschaft
zum Verein
An der Generalversammlung vom 10. April stimmten die anwesenden Mitglieder
mit überwältigender Mehrheit der Umwandlung des Hauseigentümerverbands Zürich
von einer Genossenschaft in einen Verein zu. Ebenfalls klar gutgeheissen wurde die
Umwandlung der Genossenschaftsorgane in Vereinsorgane: Vorstand, Präsident und
Revisionsstelle wurden einstimmig wiedergewählt. Präsident Dr. Christian Steinmann ist
überzeugt, dass die Rechtsform des Vereins dem Charakter des Verbands besser ent­
spricht. Für die Mitglieder und Mitarbeitenden des HEV Zürich hat die erfolgte Umwand­
lung keine direkten Folgen.

Weiter wurde Rita Eichenberger erstes Ehrenmitglied des Vereins.
Die ehemalige Leiterin der Abteilungen Verkauf/Vermittlung und
Bewertung/Expertisen war während 47 Jahren für den Verband äus­
serst erfolgreich tätig und geht jetzt in Pension. Seit Anfang Jahr ist
Roger Kuhn der neue Leiter der Abteilungen Verkauf/Vermittlung und
Bewertung/Expertisen.

Sicherheit rund ums Gebäude mit MS Stutz

MS Stutz Schlosserei / Wasseraufbereitung | 5734 Reinach
Telefon 062 771 99 60 | www.msstutz.ch

➣ Faltbare Sicherheitsgitter für Türen und Fenster

➣ Geschäftseingänge und Schaufenster

➣ Warenlager Raumtrennsystem

Aus den Sektionen
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch

P: Dr. iur. Peter P. Theiler
R: keine tel. Auskünfte; pers. Auskünfte in

der Regel am 2. Donnerstag jeden Monats,
18.00 –19.00, im Gemeindehaus II,1. Stock

Rüti und Umgebung www.hev-rueti.ch

GS:HEV Rüti und Umgebung
Dorfstrasse 4, Postfach 230, 8630 Rüti
Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50

P: Thomas Honegger, praesidium@hev­rueti.ch
R: Thomas Honegger lic.iur. RA, Inhaber

Zürcher Notarpatent, Tel. 055 246 31 50
Christoph Lerch lic.iur. RA
Tel. 044 210 11 55
rechtsberatung@hev­rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch

P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil–Rüschlikon–Oberrieden

www.hev-rueschlikon.ch
P: Philipp Hüppi, philipp.hueppi@hev­thalwil.ch

Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

Uster www.hev-uster.ch

P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch

GS:Acanta AG info(@)hev­waedenswil.ch
Tel. 044 789 88 90

P: Christian J. Huber

Wallisellen und Umgebung

www.hev-wallisellen.ch
P: René Keller rene.keller@hev­wallisellen.ch

c/o Keller Immobilien­Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Legis Rechtsanwälte AG
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS:HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev­wetzikon.ch

P: Annelies Schneider­Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev­wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS:Lagerhausstrasse 11, info@hev­win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS:Albisstrasse 28, hev@hev­zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Dübendorf www.hev-duebendorf.ch

P: Jörg Gossweiler
joerg.gossweiler@hev­duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch

P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch

GS:Baumgartner Immobilien AG,
Einsiedlerstrasse 159, 8810 Horgen,
Tel. 044 725 21 14

P: Bruno Cao info@hev­horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch

P: Jürg Lehner info@hev­kilchberg.ch
Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch

GS:Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg
Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46

P: Jürg Egger
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch

P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch

P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch
Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.­Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle

Adliswil www.hev-adliswil-langnau.ch
P: Barbara Gautschi

info@hev­adliswil­langnau.ch
c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: René Homberger
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev­birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
Meier & Partner Immobilien und
Verwaltungs AG, Tel. 044 860 33 66

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev­dietikon­urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20



Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94
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Die Seite des Präsidenten

Augenmass tut not

Nationalrat
Hans Egloff,

Präsident
HEV Kanton Zürich

Ein Blick in die Geschichte ist oft lehr-
und erkenntnisreich.

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre
verzeichnete die Schweiz eine deutliche Zu­
nahme der Zuwanderung. Die Bauwirtschaft
baute mit Hochdruck Wohnungen, doch das
Angebot vermochte nicht Schritt zu halten,
was zu einem Nachfrageüberhang an den
Wohnungsmärkten führte. Die Immobilien­
preise und Mieten stiegen. Gleichzeitig zog
die Inflation stark an.

Der Bund nahm das Heft entschlossen
in die Hand und führte im Oktober 1989
mit zwei dringlichen Bundesbeschlüssen eine
Beruhigung an der Preisfront herbei. So wur­
de eine fünfjährige Sperrfrist für den Han­
del von Grundstücken eingeführt, und für
Hypotheken galt eine Pfandbelastungsgren­
ze. Die Nationalbank führte zur Bekämpfung
der Inflation eine Erhöhung des Leitzinses
von 3,5% (1988) auf 7% (1990) herbei.

Zur Linderung der hohen Miet­ und
Wohnkosten sprach das Parlament 1991 Kre­
dite in der Höhe von 1,5 Milliarden im Rah­
men der (staatlichen) Wohnbauförderung.
Zusätzlich wurden 1992 Schuldverpflichtun­
gen und Bürgschaften von 7,4 Milliarden
gesprochen, welche vor allem den halbstaat­
lichen Wohnbauträgern zugute kam.

Die Nationalbank drückte mit ihrer Leit­
zinspolitik zwischen 1988 und 1990 die
Kreditnehmer und insbesondere die Hypo­
thekarschuldner gegen die Wand. Die Ver­
doppelung des Leitzinses in nur zwei Jahren
war zu einseitig auf Preisstabilität ausgerich­
tet. Die Zinserhöhung war von den Wirt­
schaftsteilnehmern kaum zu verkraften.

Der Bund setzte bei seinen dringlichen
Bundesbeschlüssen ebenfalls mit dem Zwei­

händer an, vergrämte die Investoren und
verschreckte die Eigentümer und solche, die
es werden wollten. Diese dringlichen Bun­
desbeschlüsse wären übrigens heute so auch
nicht mehr verfassungskonform.

Das Parlament stockte 1991 die Rahmen­
kredite zur Wohnraumförderung massiv auf,
obwohl der Leerwohnungsbestand in der
Zwischenzeit bereits markant angestiegen
war. Als diese Bauten standen, benötigte sie
niemand mehr und der Bund musste Hun­
derte von Millionen Franken bei den geför­
derten Wohnungen abschreiben.

Eingriffe des Staates in den Immobilien­
markt können grossen Schaden anrichten.
Den Marktteilnehmern ist genügend Zeit zu
lassen, auf sie zu reagieren und sich anzu­
passen. Die Selbstregulierungen der Bran­
che (Banken und Investoren) gehen der
staatlichen Regulierung vor, denn sie tragen
den wirtschaftlichen Gegebenheiten besser
Rechnung.

Der Immobilienmarkt hat vielerorts
gedreht. Augenmass tut dringend not! ■

Immobilien

Was wünschen Sie? Zeit zum Leben
Wir tragen Ihrer Liegenschaft persönlich Sorge
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